
  

Humboldt-Universität zu Berlin 
Vizepräsident für Studium und Internationales     13.03.14 
 
 

Vorlage Nr. 045/ 2014 
- zur Beschlussfassung - 

für die Sitzung des Akademischen Senats 
am 15. April 2014 

 
 
1. Gegenstand der Vorlage: 
 
Vergabe von Leistungspunkten für den überfachlichen Kompetenzerwerb aufgrund von 
Mitarbeit in Gremien der studentischen und akademischen Selbstverwaltung 
 
2. Berichterstatter: 
 
Vizepräsident für Studium und Internationales, Herr Prof. Dr. Kämper-van den Boogaart  
Studierende im Akademischen Senat, Charlotte Thieme (Liste Offene Linke) 

     Matthias Geisler (Liste unabhängiger Studierender) 
     Jakob Hoffmann (Liste unabhängiger Studierender) 

 
3. Beschlussentwurf: 
 
3.1. Der Akademische Senat beschließt in Ergänzung zu seinem Beschluss 031/2010, 
hochschulpolitische Gremientätigkeiten von Studierenden nach dem in Anlage 1 aufge-
führten Katalog als Studienleistungen anzuerkennen.  
 
3.2. Mit der Umsetzung wird der Vizepräsident für Studium und Internationales beauf-
tragt. 
 
4. Begründung: 
 
In Würdigung des hochschulpolitischen Engagements der Studierenden hat der Akademi-
sche Senat bereits im Jahr 2010 einen Beschluss zur Anerkennung der Mitarbeit von Stu-
dierenden in Gremien der studentischen oder akademischen Selbstverwaltung der HU als 
„äquivalent zu den Studienleistungen“ gefasst. Dem soll nun eine gesicherte fächerüber-
greifende Regelung folgen, die eine Wahlfreiheit zwischen Vergütung oder Anerkennung 
von Leistungspunkten (LP) für derartige studentische Arbeit ermöglicht. 
 
Die HRK hat bereits 2008 darauf hingewiesen, dass durch studentische Gremientätigkeit 
entscheidende Schlüsselkompetenzen erworben werden. Daher kann eine Tätigkeit in-
nerhalb eines Gremiums der studentischen oder akademischen Selbstverwaltung Be-
standteil eines Studiums sein, da dort verschiedene Schlüsselkompetenzen erworben 
werden, die dem überfachlichen Kompetenzerwerb in den Studienordnungen zugeordnet 
werden können. Diese können von den Prüfungsausschüssen entsprechend der ZSP-HU 
anerkannt werden.  
 
Die Anrechnung hochschulpolitischer Gremientätigkeit wird nach dem in Anlage 1 aufge-
führten Katalog empfohlen. 
 
5. Rechtsgrundlagen: 
 
§ 110 Abs. 5 ZSP-HU 
 
 
 
 



  

6. Haushaltsmäßige Auswirkungen: 
 
keine 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Kämper-van den Boogaart 
 
 
 
 
Anlagen 
 
Anlage 1 Katalog zur Vergabe von Leistungspunkten für studentische Gremientätigkeit 
 
Anlage 2 Erklärung des Verzichts auf den Anspruch auf Sitzungsgeld 
 
Anlage 3 Kompetenzerwerb im überfachlichen Wahlpflichtbereich 
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